
Unter anderen kritisierte der 
St. Galler Kantonsarzt Markus Bet-
schart in den ON eine Umfrage von
Exit, die prüfen soll, ob in deren
Statuten auch der Einsatz für den
Altersfreitod eingefügt werden 
solle. Was entgegnen Sie?
Der Kantonsarzt behauptet, diese
Möglichkeit widerspreche völlig den
medizinisch-ethischen Richtlinien der
Schweizerischen Akademie der medi-
zinischen Wissenschaften. Das zeigt
eigentlich nur, dass Dr. Betschart
schlecht informiert ist. Als Vorsitzen-
der des Kantonalen Ethik-Forums
müsste er es besser wissen.

Konkret?
Diese – in Anführungszeichen – Aka-
demie mit der Abkürzung SAMW hat
zwar medizin-ethische Richtlinien zur
Betreuung von Patienten am Lebens-
ende aufgestellt. Diese regeln aber in
Artikel 1 lediglich das persönliche 
Verhältnis zwischen einem Arzt und
seinem Patienten, der innerhalb von
Tagen oder einigen Wochen mit seinem
Tod rechnen muss. Zu anderen Fällen,
in denen ein begleiteter Freitod 
gerechtfertigt sein kann, schweigt die
SAMW aber seit Jahren. Wer deshalb
meint, mit dieser Richtlinie habe die
SAMW ausgeschlossen, dass Ärzte in
anderen Fällen ihren Patienten helfen
dürfen, sicher und gewaltlos zu 
sterben, irrt gewaltig.

«Meist kann zum
Leben hin 
geholfen werden»

Inwiefern ist diese Akademie
überhaupt weisungsbefugt?
Das ist sie eben gar nicht, was mittler-
weile auch zwei Gerichte bestätigt 
haben: sowohl das Strafgericht Basel
als auch der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte in Strassburg. Aus
deren Urteilen geht hervor, dass die
SAMW rechtlich gar keine Möglich-
keit hat, die Beachtung irgendwelcher
Richtlinien oder Rechtsnormen einzu-
fordern. Zumal es sich um eine private
Stiftung handelt, die von der Pharma-
industrie gesponsert wird. Es liegt auf
der Hand, dass diese keine Freude da-
ran hat, wenn sich ihre Patienten früh-
zeitig verabschieden.

Was entgegnen Sie Kritikern, die
befürchten, wenn Exit den Freitod

im Alter anbietet, führe dies
zu einem Sterbehilfe-Boom?
Die Bedenken sind völlig unbegründet.
Die dreissig Jahre Erfahrung, welche
die Schweiz mit der freiheitlichen
 Regelung des begleiteten Suizids auf-
weist, zeigt deutlich: Solche Befürch-
tungen haben sich nie bewahrheitet. Es
ist nirgends zu einem Dammbruch ge-
kommen. Das wird es auch mit den
möglicherweise ergänzten Exit-Statu-
ten nicht geben. In der Schweiz sterben
jährlich rund 64 000 Menschen. Davon
entfallen nicht einmal ein Prozent auf
Freitodbegleitungen. Eine offene Hal-
tung gegenüber Suiziden erlaubt Men-
schen, die Todeswünsche haben, darü-
ber offen zu reden. Dies wiederum

führt dazu, dass viele gewaltsame, aber
oft scheiternde Suizidversuche vermie-
den werden können. Meist kann zum
Leben hin geholfen werden.

Wie meinen Sie das?
Wir machen die Erfahrung, dass viele
Mitglieder, die eine Freitodbegleitung
vorbereiten lassen, von dem Augen-
blick an ihre Angst verlieren, in wel-
chem wir ihnen mitteilen, ein Arzt wäre
bereit, für sie das Rezept auszustellen.
Viele von ihnen leben dann bis zu ih-
rem natürlichen Ende ohne Angst. Mit
der Diskussion um Sterbehilfe wird
bloss davon abgelenkt, dass es noch
immer weder ein allgemeines Pro-
gramm noch eine Strategie gibt, die 

geeignet wären, die Zahl der bis zu
50 000 Suizidversuche zu verringern.

«Man darf den
Suizid nicht 
verteufeln»

Wie könnte man diese Zahl denn
verringern?
Das kann nur funktionieren, wenn man
bereit ist, in gerechtfertigten Fällen den
Suizid als Lösung zu akzeptieren. Dazu
darf man ihn nicht verteufeln. Jemand,
der Suizid von vornherein ablehnt, ist
als Berater nicht glaubhaft. Eine Bera-
tung muss für beide Lösungen offen

sein. Ob da der Umstand eine Rolle
spielt, dass die Krankheitsindustrie mit
jährlich bis zu 49 000 gescheiterten
Suizidversuchen viel Geld verdient?

Wenn der Suizid enttabuisiert wird,
sinkt also nicht nur die Suizidrate,
sondern auch die Sterbehilferate?
Es sinkt vor allem die Zahl der Suizid-
versuche, die laut Bundesrat bis zu
fünfzigmal so gross ist wie die Zahl der
Suizide, und von denen bis zu 49 von
50 scheitern. Das wäre das wichtigste
Ergebnis: Wer ein Prozent Suizidver-
suche vermeidet, vermeidet etwa 5000
Suizidversuche. Wer ein Prozent Sui -
zide vermeidet, vermeidet deren 10.
Suizidversuchsprävention, die das Er-
gebnis offen lässt, ist viel wichtiger als
Suizidprävention.

«Dasselbe wie
beim Schwanger-
schaftsabbruch»

Sie bieten auf der Homepage ein
Suizid-Forum an, das moderiert
wird. Was bezweckt dieses Forum?
Es hilft Menschen, die an Suizid den-
ken. Sie sollen sich miteinander aus-
tauschen können. Es ist gewissermas-
sen eine Internet-Selbsthilfegruppe.
Auch sie hilft, deren Druck zu reduzie-
ren. Sobald man sich offen darüber
austauschen kann, wird ein Ventil ge-
öffnet, und der innere Druck lässt nach.

Kritiker sagen zudem, mit dem 
neuen Exit-Statut würde der gesell-
schaftliche Druck auf die Alten 
steigen. Was entgegnen Sie?
Das wird wie eine Litanei in der Kirche
– und von der Kirche – stets wieder ge-
betet. Die gleiche Litanei wie bei der
Diskussion um den Schwangerschafts-
abbruch. Die Erfahrungen zeigen da
wie dort das Gegenteil. Seitdem in
 Alters- und Pflegeheimen der Stadt
 Zürich mit etwa 3000 alten und pflege-
bedürftigen Menschen der begleitete
Freitod möglich ist – seit 14 Jahren –,
kommt ein solcher jährlich zwischen
null und dreimal vor. Früher gab es
mehr gewaltsame Alterssuizide. Wenn
es einen gesellschaftlichen Druck gibt,
entsteht er wegen der noch immer be-
stehenden grossen Lücken und Mängel
im Pflege- und Palliativbereich. Diese
müssen dringend behoben werden.

Ludwig A. MineLLi (81), gründer der sterbehiLfe-orgAnisAtion dignitAs

«Mit alten, todkranken Patienten
macht man die grössten Gewinne»
In Rekordzeit hat er auf die Kritik reagiert, die in den letzten ON gegenüber der Sterbehilfe
geäussert wurde. Ludwig A. Minelli nimmt im Interview kein Blatt vor den Mund und sagt, warum
die «Krankheitsindustrie» eine offene Diskussion um den Freitod um jeden Preis verhindern will.
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Zonenplan Wangen

Beschwerde geht
ans Bundesgericht
Das Verwaltungsgericht Schwyz hat
einen Teil der hängigen Beschwerde
zum Zonenplan Wangen abgelehnt.
Jetzt geht es ans Bundesgericht.

Das Bundesgericht ist mit der Ge-
meinde Wangen und der Uferüberbau-
ung Nuolen See ganz schön beschäf-
tigt. Am 31. Januar lehnte das Schwy-
zer Verwaltungsgericht zwei Anträge
der Stimmrechtsbeschwerde der Fami-
lie Rothlin ab. Es verbietet der Ge-
meinde nicht, die Urnenabstimmung
zum Zonenplan vom kommenden
 Wochenende durchzuführen. 

Gegen diesen Entscheid kann inner-
halb von 30 Tagen Einsprache erhoben
werden. Wie Ursula Rothlin mitteilt,
wird sie mit ihrer Stimmrechts -
beschwerde nun ans Bundesgericht
 gelangen.  

Damit haben die Richter in Lausanne
neben der Beurteilung zur Rechtmäs-
sigkeit von Nuolen See auch noch die
Beschwerde zur Zonenplan-Abstim-
mung in Wangen auf dem Tisch. (on)

rappersWil-jona

Die Stadt kauft 
sich eine Kirche
Ende 2013 hat die neuapostolische
Kirche an der Kreuzstrasse in Rap-
perswil-Jona ihre Tore geschlossen.
Die Stadt hat nun das Grundstück ge-
kauft. Das Land könnte für die Förde-
rung von bezahlbarem Wohnraum ge-
nutzt werden. «Zurzeit loten wir aus,
was genau auf dem Grundstück mach-
bar ist», sagt Stadtpräsident Erich Zol-
ler gegenüber der «Südostschweiz».
Die Mitglieder der neuapostolischen
Kirche müssen nun in Rüti das Gottes-
haus  besuchen. (on)

rappersWil-jona

Energierichtplan
wird verschoben
Am Stadtforum vom 13. Februar woll-
te man eigentlich über die Energie-
richtplanung von Rapperswil-Jona dis-
kutieren. Das Thema wurde nun aber
vom Stadtrat verschoben. Als Grund
für diese Vertagung gibt der Stadtrat
an, «dass die politische Diskussion auf
eidgenössischer Ebene noch intensiv
und kontrovers geführt wird». Der
Stadtrat will mit der Energiericht -
planung warten, bis die nationale Ener-
giestrategie 2050 steht. (on)

«Die Zeit» schrieb einst, Dignitas
unterscheide sich von Exit «wie ein
bis auf die Zähne bewaffneter Parti-
sanenhaufen von einem Pfadfinder-
grüppchen». Wie kam es, dass Sie
einen grossen Teil Ihres Lebens
dem ideologischen Kampf für die
Sterbehilfe verschrieben haben?
Das hat nichts mit Ideologie zu tun. Ich
habe in meinem Leben sowohl als Jour-
nalist wie auch als Rechtsanwalt stets
für die Freiheit des Individuums ge-
kämpft. 1.-August-Reden genügen da
nicht. Exit macht sehr gute Arbeit, ins-
besondere in der Schweiz. Dignitas
aber ist international tätig und möchte
die Freiheit am Lebensende nicht nur
für seine Mitglieder, sondern in allen
Ländern der Welt erkämpfen helfen. Ist
dieses Ziel einmal erreicht, kann Dig-
nitas getrost schliessen.

«Verbote sind
in der Politik 
bequemer»

Das Recht des Menschen auf
Selbstbestimmung ist die grösste
Errungenschaft der Aufklärung.
Die Kräfte, welche diese Errungen-

schaft ausgerechnet bei der wich-
tigsten Frage bekämpfen, sind im-
mer noch stark. Warum ist dem so?
Nehmen Sie beispielsweise Deutsch-
land. Dort gibt es viele Politiker, selbst
in linken Parteien, die in der Jugend
einmal Ministranten gewesen sind, 
etwa der Sozialdemokrat Franz Münte-
fering. Das prägt enorm und hindert
viele daran, die Dinge so zu sehen, wie

sie wirklich sind. Zwar predigt der
deutsche Bundespräsident Freiheit und
Verantwortung. Doch der Mut zur 
Freiheit fehlt in der Politik. Da sind
Verbote viel bequemer. Ausserdem hat
die Krankheitsindustrie ein enormes
Interesse daran, Sterbehilfe zu verbie-
ten: mit alten, todkranken Patienten
macht man die grössten Umsätze und
Gewinne.

Ist Ihr Engagement für Dignitas
immer noch ein Fulltimejob?
Er ist sogar einiges mehr.

In der Vergangenheit gerieten Sie
in die Kritik, weil Dignitas auch
Geld verdient. Können Sie diese
Bedenken nachvollziehen?
Dignitas ist eine Organisation, die in-
ternational wirkt und nachhaltig das
Ziel verfolgt, die Freiheit des Men-
schen zu erweitern. Dazu braucht es
nicht nur persönliches Engagement,
dazu braucht es auch entsprechende
Mittel. Verglichen mit Novartis und
Roche, die 2013 Umsatzrenditen von
16 beziehungsweise 24 Prozent ver-
zeichneten, ist Dignitas ein Waisen-
knabe. Bei den Umsatzrenditen der
Pharmaindustrie würde sich jede ande-
re Branche die Finger lecken.

«Solange ich
kämpfe, lebe ich»

Sie sind 81. Wie lange werden Sie
noch für die Sterbehilfe kämpfen?
Wohl solange ich gesund und munter
bin. Die Gene sind nicht schlecht. So-
lange ich kämpfe, lebe ich. Solange ich
lebe, kämpfe ich.

Adrian Huber
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Der Freiheit des Individuums verpflichtet: Ludwig A. Minelli (links) im Kreise
seiner – wie er sie liebevoll nennt – Dignitas-Crew. Foto: zvg

Das «Dinner for two»-Büchlein
ist das wohl originellste
 Geschenk zum Valentinstag.

Marktinfo. – Eine Selektion der füh-
renden Gastronomiebetriebe der Re -
gion March/Höfe lancierte gemeinsam
das Projekt «Dinner for two», um die
Vielfalt der regionalen Gastroland-
schaft aufzuzeigen. Bei «Dinner for
two» handelt es sich um ein exklusives
Büchlein, mit welchem man zu zweit
in den beteiligten Restaurants essen
geht. Jeweils der günstigere Haupt-
gang beider Personen wird vom Gast-
geber offeriert.

Das Büchlein erschien im Novem-
ber 2013 in einer limitierten Auflage
und ist bereits jetzt nahezu ausver-
kauft. «Dinner for two» hat eine Gül-
tigkeitsdauer von 14 Monaten und
kann bis Ende Dezember 2014 ein -
gelöst werden.

Zum Valentinstag sind nochmals ei-
nige wenige Exemplare erhältlich,
welche mit dem Gutscheincode
BS6N82 zum Vorzugspreis von 64 an-
statt 69 Franken online bestellt werden
können. Der Gegenwert eines Büch-
leins liegt bei rund 500 Franken, wenn
man sich in allen 10 beteiligten Restau-
rants verwöhnen lässt.

«Dinner for two» ist ein sehr origi-
nelles Geschenk zum Valentinstag und
eine echte Alternative zum traditionel-
len Blumenstrauss. Es wird allen, die
gerne gepflegt essen gehen und ein
Ambiente mit Wohlfühlcharakter lie-
ben und überdurchschnittliche Gast-
freundschaft schätzen, eine grosse
Freude bereiten.

Das «Dinner for two»-Büchlein zum 
Valentinstag kann zu einem 
Vorzugspreis bestellt werden unter:
www.dinner-for-two.ch

obersee

Ein originelles Geschenk 
zum Valentinstag

Das «Dinner for two»-Büchlein ist das ideale Valentinsgeschenk.
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